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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Am 01.09.2023 wurde die Aktualisierung der Richtlinie 81305 veröffentlicht. 

Das Regelwerk besteht weiterhin in der Modulunterteilung: 

  

Inhalte der Überarbeitung sind u.a.: 

• Neue Vorgaben für eine umweltfreundliche Beleuchtung zur Verringerung der 
Lichtverschmutzung 

• Fachliche Präzisierungen zur Planung von Beleuchtungsanlagen 
• Aktualisierung der Typstatik für Beleuchtungsmaste 
• Änderungen zum Prozess der Technischen Freigabe von Leuchten. 
• Aktualisierung der lichttechnischen Anforderungen (Anlage 813.0502A01) 

Planungen sind auf Basis des aktuellen Regelwerks 81305 zu prüfen. 

Übergangsregelung: 

Planungen, die vor dem 01.09.2023 begonnen wurden, können nach dem zum Zeitpunkt des 
Planungsstarts gültigen Regelwerk fortgeplant werden. 

Die Prüfung der Planung erfolgt ebenfalls gemäß dem zum Zeitpunkt des Planungsstarts 
gültigen Regelwerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

DB InfraGO AG 
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813.0501 Grundsätze 

813.0502 Vorgaben für die Planung der Beleuchtungsarten in Personenverkehrsanlagen 

813.0503 Notbeleuchtung in Personenverkehrsanlagen (unverändert – Stand 05/2020) 

813.0504 Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG, Personenbahnhöfe 
 




